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Erwägungen

E. 1
X.___ , geboren 1973, bezog zwischen 1979 und 1983 aufgrund der Diagnose «Stammeln
multipel, Dysgrammatismus » pädagogisch-therapeutische Massnahmen der
Invalidenversicherung (Urk. 7/1). Am 5. Dezember 2018 (Eingangsdatum) meldete sie sich
unter Hinweis darauf, dass sie zu früh geboren worden sei und unter kognitiven
Beeinträchtigungen leide ,

bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle, zum Leistungsbezug
(berufliche Integration/Rente) an ( Urk. 7/3). Die IV-Stelle tätigte erwerbliche und
medizinische Abklärungen und wartete insbesondere die Berichte der Klinik für Neurologie
des Universitätsspitals Y.___ vom 1 3. März und 1 6. Mai 2019 ab ( Urk. 7/16-17).
Nachdem ein Standortgespräch durchgefü hrt worden war ( Urk. 7/20) , erfolgte eine
Anmeldung beim Netzwerk Z.___ (vgl. Urk. 7/28). Als Frühinterventionsmassnahme
wurde n mit Schreiben vom 1 9. November 2019 die Kosten für den Ausbildungsk urs zur
Hundecoiffeuse übernommen ( Urk. 7/29). Nach durchgeführtem Vorbescheidverfahren
(Vorbescheid vom 2 9. November 2019, Urk. 7/33; Einwand vom 6. Januar 2020, Urk.
7/36) verneinte die IV-Stelle einen Rentenanspruch mit Verfügung vom 7. Februar 2020 (
Urk. 2).

E. 2
Vorab ist zu prüfen, ob die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
durchdringt, da diesfalls die angefochtene Verfügung ungeachtet der Erfolgsaussichten der
Beschwerde aufzuheben wäre.

Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass seitens der Beschwerdegegnerin nicht begründet
worden sei, weshalb es angesichts der Diagnose einer dissoziierten Intelligenz gerechtfertigt
sei, auf die diesbezügliche bundesgerichtliche Rechtsprechung abzustellen, auch wenn die
Ärzte des Y.___ festgestellt hätten, dass hier nicht der Gesamt-IQ beurteilt werden könne (
Urk. 1 S. 7).

Die Begründungspflicht als Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör bedeutet nicht,
dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes
einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss. Es genügt, wenn die Begründung kurz
die Überlegungen nennt, auf die sich der Entscheid stützt und dieser sachgerecht
angefochten werden kann (Urteil des Bundesgerichts 8C_511/2007 vom 2 2. November
2007 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen). Nach der Rechtsprechung kann eine nicht besonders
schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene
Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den



Sachverhalt wie auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Von einer Rückweisung der
Sache an die Verwaltung ist selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen
Gehörs dann abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen
Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung
gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der
Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 133 I 201 E.2.2 ). Inwiefern die Beschwerdeführer
in die angefochtene Verfügung nic ht sachgerecht anfechten konnte, ist nicht ersichtlich und
wird auch nicht näher dargetan. Eine Verletzung der Begründungspflicht und damit des
Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt daher nicht vor.

E. 3
.3

Anspruch auf eine Rente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG Versicherte, die: a.

ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch
zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen , erhalten oder verbessern können;
b.

während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindes tens 40 %
arbeitsunfähig ( Art.

E. 6
ATSG) gewesen sind; und c.

nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid ( Art.

E. 6.1
Da es im vorliegenden Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von
IV-Leistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig. Die Gerichtskosten sind nach dem
Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 1 bis IVG)
und auf Fr. 5 00.-- anzusetzen. Ausgangsgemäss sind sie der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen.

E. 6.2
Der vorliegende Prozess kann nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden. Des
Weiteren ist die Beschwerdeführerin bedürftig ( Urk. 3 ). Antragsgemäss (Urk. 1) ist ihr
deshalb die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen. Die der Beschwerdeführerin
auferlegten Gerichtskosten sind demnach einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen.

Da zudem die anwaltliche Vertretung der Beschwerdeführerin geboten war, ist ihr
Rechtsanwältin Stephanie C. Elms als unentgeltliche Rechtsvertreter in zu bestellen. Eine
Honorarnote wurde nicht eingereicht, womit - wie mit Verfügung 2 5 . Mai 2020 (Urk.

E. 8
) mitgeteilt - die Entschädigung nach Ermessen festzusetzen ist. Unter Berücksichtigung der
Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses ist eine Entschädigung in
Höhe von Fr . 1‘7 00.-- (inklusive Mehrwertsteuer und Barauslagen) angemessen.

Kommt die Beschwerdeführerin künftig in günstige wirtschaftliche Verhältnisse, so kann
sie das Gericht zur Nachzahlung der Auslagen für die unentgeltliche Rechtspflege
verpflichten (§ 16 Abs. 4 des Gesetzes über das Sozialversiche-rungsgericht , GSVGer ).



Das Gericht beschliesst, In Bewilligung des Gesuchs vom 9. März 2020 wird der
Beschwerdeführerin die unentgeltliche Prozessführung gewährt und Rechtsanwältin
Stephanie C. Elms, Zürich , als unentgeltliche Rechtsvertreterin für das vorliegende
Verfahren bestellt, und erkennt: 1.

Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.

Die Gerichtskosten von Fr. 500 .-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt, zufolge Ge
währung der unentgeltlichen Prozessführung jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse
genommen. Die Beschwerdeführerin wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss § 16 Abs. 4

GSVGer hingewiesen. 3.

Die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin, Rechtsanwältin Stephanie C.
Elms, Zug, wird mit Fr. 1’700 .-- (inkl. Barauslagen und MWSt ) aus der Gerichtskasse
entschädigt. Die Beschwerdeführerin wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss § 16 Abs. 4
GSVGer hingewiesen. 4.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwältin Stephanie C. Elms -
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle - Bundesamt für
Sozialversicherungen sowie an: - Gerichtskasse 5.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundes
gesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis und mit 1
5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweis mittel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen,
soweit die Partei sie in Händen hat ( Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Der VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin HurstCasanova

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


